
Fallbeispiel: Rechnungsdeckelung

Endabrechnung zu den Energiepreisbremsen / Entlastungsbeträge

 Der Entlastungsbetrag darf nicht höher als die 
Rechnungssumme sein. Dies gilt sowohl monatlich als 
auch in der Gesamtbetrachtung. Die Änderungen wurden 
erst nach der initialen Ermittlung der Entlastung im 
System erfasst und im Jahresverlauf nicht korrigiert.

 Der Rechnungsbetrag wird ermittelt und mit den bisher 
ermittelten Entlastungsbeträgen verglichen. Übersteigt 
die Entlastung den Rechnungsbetrag, wird die Entlastung 
auf diesen gedeckelt.

 Übersicht der Entlastungsbeträge auf Ihrer Rechnung:
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Anmerkung: Der in linker Tabelle 
ausgewiesene Wert entspricht dem 
Bruttorechnungsbetrag aus dem Monat 
Dezember. In der Tabelle rechts (Übersicht 
der Entlastungsbeträge) werden die 
Bruttoverbrauchskosten ermittelt, welche 
ausschließlich die mengenabhängiger 
Preisbestandteile (pro kWh) enthalten, 
nachdem das Preisbremsengesetz die 
Entlastung ausschließlich auf die 
mengenabhängigen Preisbestandteile 
gewährt. 
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